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Verschiedenes

Tipps und Termine

Sitzung des Stadtrates
Die 57. Sitzung des Stadtrates Schwarzenberg findet am

Montag, dem 25. Mai 2009, 17:30 Uhr,
im Rathaus, Straße der Einheit 20, Ratssaal,1. OG, in Schwarzenberg statt.

Tagesordnung - öffentlicher Teil

TOP 6 Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin
TOP 7 Protokollbestätigung der 55. öffentlichen Sitzung des Stadtrates
TOP 8 Fragestunde für Bürger und Stadträte
TOP 9 Beschluss zur Feststellung des 1. Nachtragshaushaltes der Stadt Schwarzenberg für

das Haushaltsjahr 2009
TOP 10 Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen für die Deckensanierung der Clara-Zetkin-

Straße / Südanbindung in Schwarzenberg
TOP 11 Bau- und Ausschreibungsbeschluss für die Maßnahme „Rückbau Grundschule Son-

nenleithe, Sachsenfelder Straße 24, einschließlich Verbindungsbau und Turnhalle’’
TOP 12 Beschluss zur Widmung des Busbahnhofes als beschränkt-öffentlicher Platz
TOP 13 Beschluss zur Widmung der Straße „Bahnhof’’ als Ortsstraße
TOP 14 Bau- und Ausschreibungsbeschluss zum umfassenden Aus- und Neubau der inner-

städtischen touristischen Infrastruktur am Hammerparkplatz in Schwarzenberg, 
Teilobjekt Personenaufzugsanlage

TOP 15 Abrechnungsbeschluss - Grundhafter Ausbau der Straße Am Hofgarten in Schwar-
zenberg

TOP 16 Abrechnungsbeschluss zum grundhaften Ausbau der Schulstraße in Schwarzenberg,
OT Bermsgrün, 3. Bauabschnitt 

TOP 17 Beschluss zur Bestätigung der Vereinbarung zur Übernahme des ehemaligen St.-
Georgen-Friedhof durch die Stadt Schwarzenberg

TOP 18 Beschluss zur 1. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes des Städte-
bundes ‘’Silberberg’’ der Städte Aue, Lauter, Lößnitz, Schneeberg, Schwarzenberg und
der Gemeinde Bad Schlema

TOP 19 Informationen

gez. Hiemer
Oberbürgermeisterin

Schwarzenberg / Erzgeb.

Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, dem 7. Juni 2009 finden gleichzeitig - und in denselben Wahlräumen - statt:

- die Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland,
- die Stadtratswahl,
- die Ortschaftratswahlen Bermsgrün, Erla, Grünstädtel und Pöhla
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

2. Die Stadt ist in 13 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 17. Mai 2009 zugestellt worden sind, ist der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Die Briefwahlvorstände treten zur
Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 07.06.2009 um 15:00 Uhr im Rathaus der Stadt Schwarzenberg (Straße der Ein-
heit 20 in 08340 Schwarzenberg) zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis  - Unionsbürger einen gültigen
Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die folgende Farben haben:
Wahl zum Europäischen Parlament: weißlich
Stadtratswahl: hellgrün
Ortschaftsratswahl Bermsgrün: hellgelb
Ortschaftsratswahl Erla : rosa
Ortschaftsratswahl Grünstädtel: hellblau
Ortschaftsratswahl Pöhla: hellbraun

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. Die Stimm-
zettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet
und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

3.1 Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Europäischen Parlament eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
- die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und

ihr Kennwort sowie
- jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und
- rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

3.2 Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Stadtrat und zum Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen:

Die Stimmzettel enthalten für die Stadtratswahl und die Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften Bermsgrün, Erla, Grün-
städtel und Pöhla

a) unter fortlaufender Nummer die zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 20
Abs. 5 KomWO bestimmten Reihenfolge.

b) die Familiennamen, Vornamen und Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Es können nur Bewerber ge-
wählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wähler kann seine Stimmen Bewerbern aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen geben (panaschieren) und einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). Der
Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, dem oder denen er sei-
ne Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich
ist.

5. Wähler, die Wahlscheine haben, können
a) - bei der Wahl zum Europäischen Parlament durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises, in

dem der Wahlschein ausgestellt ist
- bei den Kommunalwahlen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets

in der Stadt

oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt - für jede Wahl gesondert, für die er wahlberechtigt ist - einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seine Wahlbriefe mit dem/den jeweiligen Stimmzettel/n (in verschlossenen Stimmzettelumschlägen) und den unter-
schriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig den auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingehen. Die Wahlbriefe können auch bei den angegebenen Stellen abgege-
ben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte,
die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft zum Europäischen Parlament wahlberech-
tigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme
allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeigeführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Schwarzenberg, 14.05.2009

Hiemer
Oberbürgermeisterin 

Eine Reihe von Beschlüssen
fasste der Schwarzenberger
Stadtrat am 27.4.2009. So
konnten zwei Bau- und Aus-
schreibungsbeschlüsse für
die Deckensanierung der Cla-
ra-Zetkin-Straße/Südanbin-
dung mit geschätzten Bau-
kosten von ca. 380.000 Euro
(Bauzeitraum Juli/August
2009)und für den Ausbau der
Ludwig-Jahn-Straße in der

Ortschaft Pöhla mit einem ge-
schätzten Baukostenumfang
von 336.000 Euro (Bauzeit-
raum Juli bis November 2009)
gefasst werden. Für beide
Maßnahmen wird eine be-
schränkte Ausschreibung auf
der Grundlage der VwV „Be-
schleunigung Vergabeverfah-
ren“ durchgeführt. Der Aus-
bau der Ludwig-Jahn-Straße
in Pöhla ist eine gemeinsame

Maßnahme mit dem Zweck-
verband Wasserwerke West-
erzgebirge.
Einstimmig wurden weiterhin
die Billigungs- und Ausle-
gungsbeschlüsse für den 
Vorentwurf des Bebauungs-
planes „Wohnbebauung Cla-
ra-Zetkin-Straße“ und für den
Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes für die Ortschaft
Pöhla gefasst.

Oberbürgermeisterin Heidrun
Hiemer verabschiedete zur
Stadtratssitzung am 27. April
die  Stadtteilbetreuerin Made-
leine Sommer (Foto links). 
Engagiertes und lebendiges
Miteinander mit den Sonnen-
leithnern war und ist das Ziel
der Stadtteilbetreuung in die-
sem Stadtteil. Dass es funktio-
niert, hat Madeleine Sommer
mit ihrer Arbeit in den letzten
6 Jahren gezeigt. Ihre Arbeit
setzt nun Anke Zienecker fort. 

Am Sonntag, dem 24. Mai fin-
det der alljährliche Frühlings-
spaziergang statt, der wieder

sachsenweit mit über 300 Ver-
anstaltungen durchgeführt
wird. Die Stadt Schwarzenberg

und die BUND Regionalgrup-
pe laden herzlich zu einer in-
formativen und entspannten
Wanderung für die ganze Fa-
milie ein. Unter dem Titel
„Frühling am Hohen Rad“ geht
es vom ehemaligen Rathaus
Pöhla in Richtung Buren-
schänke, über den „Paulus-
knochen“ und die Grünstädt-
ler Wiesen wieder zum Aus-
gangspunkt zurück. Tolle
Ausblicke, herrliche Natur, tra-
ditionsreicher Bergbau und
die Geschichte dieses histori-
schen Bodens versprechen ei-
ne interessante Wandertour.
Treffpunkt: 13.30 Uhr am alten
Rathaus in Pöhla

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg vom 21.05.2009 bis 27.05.2009
Noch bis 30.05.2009 ganztägig Ausstellung „Tierfotographie von Carina Leithold

Wo? Galerie Rademann, Obere Schlossstrasse 3

Noch bis 01.06.2009 Sonderausstellung „Nun will der Lenz  uns grüßen...“ Brauchtum zur Frühlingszeit
Wo? Museum Schloss Schwarzenberg

21. bis 24.05.2009 10.00 – 17.00 Uhr 17. Schwarzenberger Eisenbahntage 
Wo? Eisenbahnmuseum Schwarzenberg

22.05.2009 09.30 Uhr „Kirchengang nach Himmelfahrt“ – Wanderung im Rahmen 
der Wanderwochen echt-erzgebirge vom 16. bis 24.05.2009 

Wo? ab Bahnhof Schwarzenberg

23.05.2009 19:00 Uhr 5. Tanzmusikfest der Generationen
Wo? Festgelände am Teich Pöhla (Einlass ab 18.00 Uhr)

24.05.2009 09:30 Uhr „Von der weißen Frau zum grünen Drachen“ – Sagenwanderung um Schwarzenberg
Wo? ab Bahnhof Schwarzenberg

25.05.2009 9:30 – 16:00 Uhr „Streifzug auf dem Bergbaulehrpfad durch das Luchsbachtal Pöhla“
Wo? Besucherstoll’n Morgenstern in Pöhla

25.05.2009 14:30 Uhr D! Sparkassen Dance Tour 2009  Die einmalige Chance, Detlef D! Soost hautnah zu erleben! 
Wo? Ritter-Georg-Halle Schwarzenberg

Für nähere Informationen steht das Team der Schwarzenberg-Information  – Telefon: 03774 22540 - gern zur Verfügung.

Aus dem Stadtrat am 27. April 2009

Stadtteilbetreuung in neue Hände gelegt...

Impressum

Frühlingsspaziergang


